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Von Jörg Wittenberg

Mit dem Ausspruch „Nahezu jeder Spar-
kassendirektor in Nordrhein-Westfalen 
verdient mehr als die Kanzlerin” 1) sorgte 
Peer Steinbrück im Jahr 2012 für reich-
lich Diskussionsstoff in der Öffentlichkeit. 
Ermöglicht hatte dies das Transparenz-
gesetz, das seit 2009 die Offenlegung der 
Vorstandsbezüge der Sparkassen in Nord-
rhein-Westfalen fordert und legitimiert. 

§ 19 Absatz 6 des Sparkassengesetzes für 
Nordrhein-Westfalen besagt, dass der je-
weilige Träger der Sparkassen darauf hin-
wirkt,2) „[…] dass die für die Tätigkeit im 
Geschäftsjahr gewährten Bezüge jedes 
einzelnen Mitglieds des Vorstands, des 
Verwaltungsrates und ähnlicher Gremien 
unter Namensnennung, aufgeteilt nach 

erfolgsunabhängigen und erfolgsbezoge-
nen Komponenten sowie Komponenten 
mit langfristiger Anreizwirkung, im Anhang 
zum Jahresabschluss gesondert veröffent-
licht werden”.3) 

Eine Studie der Frankfurt University of 
 Applied Sciences untersucht die Gesamt-
bezüge der Sparkassenvorstände in Nord-
rhein Westfalen unter Berücksichtigung der 
Pensionszusagen. Dieser Vergütungsbe-
standteil wurde in bisherigen  öffentlichen 
Diskussionen bislang vernachlässigt, 
macht aber in der Realität einen wesentli-
chen Teil der Gesamtvergütung aus.

Transparenzgesetz sorgt für Diskussion 

Das Transparenzgesetz mit seiner Forde-
rung zur Offenlegung der Vorstandsbezüge 
der Sparkassen in Nordrhein-Westfalen 
seit 2009 trägt dazu bei, dass das Thema 
der Höhe der Vorstandsbezüge immer wie-
der von den Medien aufgegriffen und dis-
kutiert wird. Grundlage der Vergütung der 
Sparkassenvorstände sind die Empfehlun-

gen des Sparkassen- und Giroverbandes. 
Diese richten sich an die Verwaltungsräte 
der Sparkassen zur Orientierung für die 
Vereinbarung individueller Anstellungsbe-
dingungen. 

Punkt 2.21 der Empfehlung der Sparkas-
senverbände beschreibt die Bemessungs-
grundlage des Grundbetrags, der neben 
der allgemeinen Zulage, der Leistungszu-
lage und den Nebenleistungen ein Teil der 
Bezüge ist. Demnach wird als Bemes-
sungsgrundlage für den Grundbetrag,4) 
„die Summe aus

der Bilanzsumme, 

dem Kreditvolumen,

dem 10-Fachen des Eigenkapitals so-
wie der Vorsorgereserven nach dem letzten 
festgestellten Jahresabschluss der Spar-
kasse,

dem Depot-Bestand der Kundenwert-
papiere mit dem auf denselben Abschluss-
stichtag ermittelten Kurs- beziehungsweise 
Rücknahmewert” 5)

gebildet. Die ermittelte Summe der Bemes-
sung wird an der gestaffelten Bemes-
sungsgrundlage nach Punkt 2.22 der 
Empfehlung, an den Mindest- und Höchst-
beträgen festgesetzt. Diese Beträge dürfen 
bei Vorstandsvorsitzenden 10 Prozent und 
bei stellvertretenden Vorsitzenden 5 Pro-
zent überschreiten. 

Frauen im Banking –  
die Quote kommt 

Personalpolitik

Von Ralf Jasny und Johannes Lang

Sind die Bezüge von 
Sparkassenvorständen 
zu hoch?

In der öffentlichen Diskussion über 
die Gehälter von Sparkassenvorstän
den wurde bislang ein wesentlicher 
Vergütungsbestandteil, die Pensions
zusagen, nicht berücksichtigt – zu 
Unrecht, meinen die Autoren. Ihre 
Analyse der veröffentlichten Informa
tionen über die Vergütung kommt zu 
dem Schluss, dass Sparkassenvor
stände im Vergleich zu denen von 
Deutsche Bank und Commerzbank 
fünfmal so viel verdienen. Dabei 
seien es vor allem die Pensions
zusagen, die die Bilanzen der Spar
kassen belasten.  Red.

Prof. Dr. Ralf Jasny, Professor für All-
gemeine Betriebswirtschaftslehre und 
Finanzdienstleistungen und Johannes 
Lang, beide Frankfurt University of Ap-
plied Sciences, Frankfurt am Main

Zu den Autoren
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Mit den Jahresabschlüssen 2013 haben 
nun erstmals 101 von den 104 in Nord-
rhein-Westfalen ansässigen Sparkassen 
die Bezüge ihrer Organe im Rahmen des 
Jahresabschlusses offen gelegt und im 
Bundesanzeiger zugänglich gemacht.

Die Bezüge der Sparkassenvorstände be-
stehen im Einzelnen aus

festen Bezügen (Grundbetrag und all-
gemeine Zulage), 

einer Leistungszulage, 

den sonstigen Vergütungen und 

einem Pensionsanteil.

Die festen Bezüge bestehen aus einem 
erfolgsunabhängigen Grundbetrag und 
einer allgemeinen Zulage in Höhe von 15 
Prozent des Grundbetrags.

Leistungszulagen bestehen aus einer 
 erfolgsabhängigen Vergütung, die bis zu 
15 Prozent des Grundbetrags aus dem 
abgelaufenen Geschäftsjahr zum 31. De-
zember ausmachen kann. Die  maximale 
Höhe der Leistungszulage  variiert von 
Sparkasse zu Sparkasse und wird jedes 
Jahr durch den Verwaltungsrat unter Be-
achtung des Unternehmenszwecks und 
des öffentlichen Auftrags  entschieden.

Nichtverlängerung des Dienstvertrags 
dem Ruhestand gleichgestellt 

Der Pensionsanteil besteht aus einer jähr-
lichen Zuführung zu den Pensionsrückstel-
lungen. Beim regulären Eintritt in den Ru-
hestand wird ein Ruhegehalt gezahlt, das 
anhand der letzten Festvergütung bemes-
sen wird. Die Ruhegelder variieren indivi-
duell aufgrund verschiedener Vertragsver-
einbarungen. 

Bei Nichtverlängerung des Dienstvertrags 
wird ein Übergangsgeld bis zum Eintritt 
des Versorgungsfalles gezahlt, für welches 
die gleichen Regelungen wie für das Ru-

hegeld gelten, wenn der Vorstand die 
Nichtverlängerung nicht zu vertreten hat. 

Mit anderen Worten bedeutet dies, dass 
Sparkassenvorstände bei einem nichtver-
schuldeten Ausscheiden so gestellt wer-
den, als gingen sie in Rente. Dies ist wohl 
in der deutschen Bankenlandschaft eine 
einmalige Regelung.

Pensionszusage wesentlicher  
Vergütungsbestandteil

Während die Leistungszulage und die 
sonstigen Vergütungen im Vergleich zum 
Grundgehalt einen eher geringen Anteil 
ausmachen, kommt dem Pensionsanteil 
eine weit höhere Bedeutung zu. Während 
bei Geschäftsbanken der Bonus in der Re-
gel einen Löwenanteil an den Gesamtbe-
zügen ausmacht, ist es bei den Sparkas-
sen die Pensionszusage. 

Sparkassenvorstände in NRW erwerben 
Pensionsansprüche, die bis zu 75 Pro-
zent ihrer festen Bezüge ausmachen 
 können. Bei festen Bezügen von 500 000 
Euro und mehr resultieren daraus Pen-
sionszahlungen von 375 000 und da-
rüber. 

Die entsprechenden Pensions barwerte 
erreichen in der Spitze bis zu 5,4 Millio-

nen Euro. Übertragen auf einen normalen 
Angestellten bedeutet dies, dass dieser 
700 Jahre lang die Höchstbeiträge zur 
gesetzlichen Rentenversicherung zahlen 
müsste, um einen vergleichbaren An-
spruch zu haben. 

Addiert man die gesamten Pensions-
barwerte der Sparkassenvorstände und 
setzt sie in Relation mit dem Gewinn vor 
Steuern, so ist bei 35 der Sparkassen in 
NRW mehr als ein Jahresgewinn vonnö-
ten, um allein die Pensionszusagen zu 
erfüllen. 

Damit arbeiten teilweise über 1 000 Spar-
kassenmitarbeiter über ein Jahr lang, um 
für vier Vorstände die Rente zu erwirt-
schaften. Bei einzelnen Sparkassen sind 
sogar neun Jahresgewinne (vor Steuern) 
erforderlich, um die Pensionszusagen der 
Vorstände zu erfüllen.

Bis zum 11Fachen des Grundgehalts 

Vergleicht man die Vergütungssysteme 
der Geschäftsbanken mit denen der Spar-
kassen, so machen die Bonuszahlungen 
bei den Geschäftsbanken den wesentli-
chen Vergütungsbestandteil neben dem 
Grundgehalt aus, während es bei den 
Sparkassenvorständen die Pensionszu-
sage ist. 
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Verhältnis der Pensionsbarwerte zum Ergebnis der normalen Geschäftstätigkeit in Monaten 

Abbildung 1: Verhältnis der Pensionsbarwerte zum Ergebnis der normalen Geschäfts
tätigkeit je Sparkasse in NordrheinWestfalen (2013)
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Wirtschaftlich betrachtet ist es für den Ar-
beitnehmer letztendlich egal, ob er einen 
Bonus erhält, der über mehrere Jahre ver-
teilt ausgezahlt wird, wie es bei den Ge-
schäftsbanken mittlerweile üblich ist, oder 
ob er eine (unwiderrufliche) Pensionszu-
sage erhält, die ebenfalls erst in späteren 
Perioden zur Auszahlung kommt. Für die 
Betrachtung beider Alternativen ist lediglich 
der Barwert beider Zahlungsströme rele-
vant. 

Hier ist festzustellen, dass bei den Spar-
kassen in NRW in einzelnen Jahren ein bis 
zu elffaches Grundgehalt als Pensionsrück-
stellung verbucht wurde, während bei den 
Geschäftsbanken durch die Institutsvergü-
tungsverordnung die Bonuszahlungen auf 
das zweifache Grundgehalt beschränkt 
werden.6) Erstaunlicherweise haben die 
Aufsichtsbehörden bei solchen ungewöhn-
lichen Pensionsregelungen anstelle von 
Bonuszahlungen keine Bedenken.

Ermittlung der Gesamtbezüge 

Da keine genauen Angaben zu den versi-
cherungsmathematischen Berechnungen, 
dem angewandten Zinssatz und den Ster-
betafeln sowie zum Alter und zur Dauer 
des Dienstverhältnisses der Vorstandsmit-
glieder vorliegen, wird vereinfacht die An-
nahme getroffen, dass das Durchschnitts-

alter der Vorstände bei 50 Jahren liegt 
und sie mit einem Alter von 65 Jahren 
regulär in Rente gehen. Zusätzlich wird 
angenommen, dass die Beschäftigung der 
Vorstände bis zum Eintritt des Ruhestands 
erfolgt. 

Aus Vereinfachungsgründen wird für die 
Barwertberechnung ein Zins von null Pro-
zent angenommen. Auf Basis dieser An-
nahmen kann der Pensionsanspruch als 
Teil der jährlichen Vergütung betrachtet 
werden, wenn der Barwert durch 15 Peri-
oden dividiert wird. 

In NRW wurden an alle Sparkassenvor-
stände im Jahr 2013 Gesamtbezüge in 
Höhe von 116,39 Millionen Euro gezahlt. 
Durchschnittlich sind das 1,15 Millionen 
Euro pro Sparkasse und 457000 Euro pro 
Vorstand. Die Sparkasse mit den höchsten 
Vorstandsgehältern in Nordrhein-Westfalen 
ist die Kreissparkasse Köln. Hier sind die 
beiden bestverdienenden Vorstände mit 
Gesamtbezügen bis zu 1 114 753 Euro zu 
finden. 

Vergütung mehr als komfortabel 

Vergleicht man diese Bezüge mit an- 
deren Vergütungen aus dem öffentlich-
rechtlichen Bereich, so ist die Bezahlung 
der Sparkassenvorstände mehr als kom-

fortabel. Zum Vergleich: Die Bundeskanz-
lerin oder der Bundespräsident  erhalten 
inklusive der Aufwandsentschädigungen 
ein Gehalt von rund 270 000 Euro pro 
Jahr. Die Gesamtbezüge des Vorstands-
vorsitzenden der Kreissparkasse Köln 
liegen demnach rund viermal so hoch. 

Während im öffentlichen Dienst die 
höchste Besoldungsstufe R 10 (gültig 
zum Beispiel für Bundesverfassungsrich-
ter) Grundgehälter von 13 194 Euro pro 
Monat ausweist, liegen die Monatsbezü-
ge bei den Sparkassenvorständen in NRW 
bei mehr als dem dreifachen Grundgehalt 
zuzüglich Bonus und beamtenähnlichen 
Pensionsansprüchen. 

Rechtfertigt der wirtschaftliche Erfolg 
diese Vergütungen?

Um der Frage nachzugehen, ob der wirt-
schaftliche Erfolg der Sparkassen eine so 
hohe Vergütung der Vorstände rechtfertigt, 
werden die Gesamtbezüge zum Ergebnis 
der normalen Geschäftstätigkeit in Bezie-
hung gesetzt. 

Im Ergebnis bezahlen die Sparkassen 
im Mittel ihren Vorständen rund 10 Prozent 
des Gewinns vor Steuern. 

55 der Sparkassen, und damit mehr 
als die Hälfte, vergüten ihre Vorstände mit 
bis zu 20 Prozent am Gewinn vor Steuern. 

18 Sparkassen zahlen ihren Vorstän-
den mehr als 50 Prozent am Gewinn vor 
Steuern 

und zwei Sparkassen vergüten ihre 
Vorstände mit mehr als dem gesamten 
Jahresgewinn. 

Dies alles geschieht vor dem Hintergrund 
des § 2 Absatz 1 des Sparkassengesetzes 
für Nordrhein-Westfalen. Demnach besteht 
der Unternehmenszweck darin, dem Träger 
und der Region zu dienen. In § 25 Absatz 
3 des Sparkassengesetzes für Nordrhein-
Westfalen besteht der öffentliche Auftrag 
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Abbildung 2: Verhältnis der Gesamtbezüge zum Ergebnis der normalen Geschäfts
tätigkeit je Sparkasse in NordrheinWestfalen (2013)

Quelle: TNS Emnid/AGV Banken
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darin, gemeinwohlorientierte Aufgaben des 
Trägers zu erfüllen und dadurch den kom-
munalen Haushalt des Trägers zu entlas-
ten. Möglich ist dies jedoch nicht, wenn 
die Sparkassenvorstände einen unverhält-
nismäßig hohen Anteil am Gewinn der 
Sparkasse erhalten. 

Inwieweit hier die Verwaltungsräte bei ei-
nigen Sparkassen mit Rücksicht auf das 
öffentliche Wohl nach § 15 Absatz 6 des 
Sparkassengesetzes für Nordrhein-West-
falen seinen Aufgaben bei der Festsetzung 
der Vorstandsgehälter nachkommt, bleibt 
offen.

Zieht man einen Vergleich zwischen den 
Vorstandsvergütungen der Deutschen Bank 
und Commerzbank mit den Vorständen der 
Sparkassen, so müssen diese analog den 
Vergütungsrichtlinien der Sparkassenver-
bände vor dem Hintergrund der Bilanz-
summen und der jeweiligen Ergebnisse 
der normalen Geschäftstätigkeit erfolgen. 

Vergleich mit Deutsche Bank und  
Commerzbank: rund fünfmal so viel

Die Commerzbank vergütete ihre neun 
Vorstände insgesamt mit 14,6 Millionen 
Euro, was durchschnittlich 1,6 Millionen 
Euro pro Vorstand ausmacht und das 
3,5-Fache zu den Sparkassenvergütungen 
ist. An die sieben Deutsche-Bank-Vorstän-
de wurden insgesamt 37,55 Millionen 
Euro Gesamtbezüge gezahlt. Jeder Vor-
stand erhält somit durchschnittlich 5,36 
Millionen Euro Gehalt. 

Setzt man diese Zahlungen in Relation 
zur Bilanzsumme der Sparkassen, ver-
antwortet jeder Vorstand bei der Com-
merzbank im Mittel eine 50-fach höhere 
Bilanzsumme als bei den untersuchten 
Sparkassen. Bei der Deutschen Bank liegt 
dieser Wert sogar beim 192-Fachen. Der 
Gewinn vor Steuern macht bei einem 
Commerzbankvorstand fast das 18-Fa-
che und bei einem Deutsche-Bank-Vor-
stand das 57-Fache zu einem Sparkas-
senvorstand aus. 

Im direkten Vergleich beträgt der Anteil der 
Gesamtbezüge der Vorstände am „Ergebnis 
der normalen Geschäftstätigkeit” bei der 
Commerzbank 1,93 Prozent und  
bei der Deutschen Bank 1,99 Prozent.  
In Relation zur Commerzbank und der 
Deutschen Bank verdienen die Vorstände 
der Sparkassen damit rund fünfmal so viel.

Sehen die Sparkassen  
Handlungsbedarf?

In einer offiziellen Stellungnahme sieht der 
Pressesprecher der Sparkassenverbandes 
Westfalen Lippe, Andreas Löbbe, „keinen 
Handlungsbedarf”. Die Vergütungen seien 
„branchenüblich und marktgerecht”7). Im-
merhin sind die Vergütungsempfehlungen 
für Vorstände seit 1996 unverändert und 
dies vor dem Hintergrund der doch mas-
siven Veränderungen und Herausforderun-
gen in der Bankenlandschaft in den letzten 
20 Jahren. 

Hinter den Kulissen kursiert mittlerweile 
ein Papier des Sparkassenverbandes 
Westfalen Lippe, das der Vergütungsstudie 
„grobe methodische Fehler” attestiert, die 
sich jedoch objektiv nicht nachvollziehen 
lassen. Aufgrund der öffentlichen Kritik 
beeilt sich offenbar der Verband, die Emp-

fehlungen zu überarbeiten. Kurz vor Weih-
nachten wurde ein Papier vorgelegt, das 
die Pensionen neu regeln soll, in der 
Summe aber an dem Bestand nicht viel 
ändert.

Die Sparkassen schmerzt aber besonders 
der Vergleich der Gehälter mit der Deut-
schen Bank und der Commerzbank. War 
es doch in der Vergangenheit so, dass mit 
dem Verweis auf die Millionengehälter ein-
zelner Mitarbeiter bei der Deutschen Bank 
die Gehaltsexzesse der Sparkassenvor-
stände gut aus der öffentlichen Diskussion 
gehalten werden konnten. 

In der Tat werden im Geschäftsbericht 
2014 der Deutschen Bank 816 Personen 
ausgewiesen, deren Gesamtbezüge über 
eine Million Euro betragen – bezogen auf 
die gesamte Mitarbeiteranzahl ist das je-
doch weniger als ein Prozent der Beleg-
schaft. Aber diese Mitarbeiter arbeiten nicht 
in Duisburg oder Solingen, sondern über-
wiegend in New York, London oder Singa-
pur mit ganz anderen Betätigungsfeldern 
und Wettbewerbsbedingungen. 

Einen vergleichbaren Kündigungsschutz 
wie im deutschen Recht gibt es in Zürich 
und London nicht – und wer bei einer 
Geschäftsbank einen hohen Bonus er-

Kreditinstitut
Bilanzsumme  
in Tausend 

Euro

Ergebnis der normalen 
Geschäftstätigkeit  
in Tausend Euro

Gesamtbezüge  
in Tausend 

Euro

Anzahl der  
Vorstands 
mitglieder

Alle 101 Sparkassen 261 638 968 1 204 164 116 393 254,67*

Ø je Sparkasse 2 590 485 11 922 1 152   2,52

Ø  je Sparkassen- 
vorstand

1 027 365 4 728 457  

Commerzbank 469 263 000 757 000 14 614 9

Ø  je Commerz- 
bankvorstand

52 140 333 84 111 1 624  

Deutsche Bank 1 358 430 000 1 887 000 37 554 7

Ø  je Deutsche Bank  
Vorstand

197 918 571 269 571 5 364  

*Nachkommastellen ergeben sich durch zeitliche Lücken zwischen dem Ausscheiden von Vorständen und der Neubesetzung.

Abbildung 3: Gesamtbezüge des Vorstands im Verhältnis zur normalen Geschäfts 
tätigkeit
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hält, muss vorher ein Mehrfaches dieses 
Bonus für die Bank erwirtschaftet haben. 

Teilweise an Tarifentwicklungen im  
öffentlichen Dienst gekoppelt 

Bei den Sparkassen sind die Bezüge der 
Vorstände in NRW weitgehend Fixbezüge, 
die Pensionszusagen ebenfalls. Teilweise 
werden die Vorstandsvergütungen automa-
tisch an die Tarifentwicklungen im öffentli-
chen Dienst gekoppelt. Mit anderen Worten 
bedeutet dies: Streiken die Krankenschwes-
tern, profitieren die Sparkassenvorstände 
– nicht nur unmittelbar in höheren Bezü-
gen, sondern in der Folge auch durch au-
tomatisch höhere Pensionszusagen. 

Für ein Prozent Gehaltssteigerung der 
Vorstände sind rund zehn Prozent des 
Grundhalts als zusätzlicher Pensionsbar-
wert zu berücksichtigen. Bei einem Fix-
gehalt von 500 000 Euro und einer Tarif-
anpassung von 2,3 Prozent zum März 
2015 erfolgt nicht nur eine automatische 
Gehaltssteigerung von 11 500 Euro, son-
dern auch eine automatische Erhöhung 
der Pensionsrückstellung von mehr als 
100 000 Euro – dies alles völlig leis-
tungsunabhängig.

Darüber hinaus sind auch die Gehälter der 
Präsidenten der Sparkassenverbände sehr 
üppig bemessen. Der Präsident des Spar-
kassenverbandes Westfalen Lippe bezieht 
ein Fixgehalt von 731 000 Euro zuzüglich 
Pensionsansprüche, die einen Barwert von 
5,8 Millionen Euro ausmachen, sein Vize 
immerhin noch 498 000 mit einem Bar-
wert der Pensionsansprüche von 2,6 Mil-
lionen Euro. 

Der Verband erarbeitet die Vergütungsvor-
schläge für die Vorstände der Sparkassen. 
Die Träger des Verbandes sind die Spar-
kassen in Nordrhein-Westfalen. Dass hier 
eine öffentliche Diskussion nicht erwünscht 
ist, lässt sich gut nachvollziehen. In der 
öffentlichen Diskussion über die Gehälter 
von Sparkassenvorständen wurde bislang 
ein wesentlicher Vergütungsbestandteil, 

die Pensionszusagen nicht berücksichtigt. 
Die Sparkassen in NRW bedienen sich 
aus dem „Besten aus zwei Welten”, der 
Vergütungen der Privatwirtschaft und dem 
Beamtentum. Diese Kombination macht 
die Bezüge sehr hoch und gleichzeitig 
weitgehend leistungsunabhängig. 

Pensionszusagen belasten die Bilanzen

Die üppigen Pensionszusagen für Vorstän-
de werden auch in Zukunft die Bilanzen 
der Sparkassen stark belasten. Insgesamt 
summieren sich die Barwerte der Pensio-
nen für alle Sparkassenvorstände in Nord-
rhein-Westfalen auf über 200 Millionen 
Euro – Geld, das letztlich den Kommunen 
entgeht. 

Verantwortlich für diese Praxis sind letzt-
lich die Verwaltungsräte der Sparkassen, 
die offenbar sehr unreflektiert die Vergü-
tungsvorschläge der Verbände umsetzen. 
Wie sich dies mit einer Gemeinwohlorien-
tierung der Sparkassen vereinbaren lässt, 
erschließt sich nicht. Am Ende bleibt die 
Erkenntnis, dass unter den Kriterien Ar-
beitsplatzsicherheit, Pension und Fixbezü-
ge der Job als Sparkassenvorstand wohl 
einer der attraktivsten Arbeitsplätze im 
gesamten Banking ist.

Quellen:
Focus Online (31.12.2012): Sparkassen-Chefs verdienen 
tatsächlich mehr als Merkel, 2012.
Jasny, R./Lang, J., Was verdienen die Vorstände von Spar-
kassen? Eine Analyse der Gesamtbezüge der Sparkassenvor-
stände in Nordrhein-Westfalen, Frankfurt, 2015.
Ministerium für Inneres und Kommunales Nordrhein-Westfalen 
(2008): Sparkassengesetz Nordrhein-Westfalen.
Rheinischer Sparkassen- und Giroverband (2010): Die Spar-
kassen im Rheinland, Verbändeempfehlung für Vorstände.

Fußnoten:
1) Vgl. Rheinischer Sparkassen- und Giroverband (2010).
2) Vgl. Rheinischer Sparkassen- und Giroverband (2010).
3) Vgl. Rheinischer Sparkassen- und Giroverband (2010).
4) Vgl. Ministerium für Inneres und Kommunales Nordrhein-

Westfalen (18.11.2008).
5) Vgl. Ministerium für Inneres und Kommunales Nordrhein-

Westfalen (18.11.2008).
6) Nach § 6 Abs. 1 der Institutsvergütungsverordnung müs-

sen die variablen und die fixen Vergütungen in einem 
angemessenen Verhältnis zueinander stehen. Das Verhält-
nis ist angemessen, wenn die variable Vergütung einer-
seits die Obergrenze des § 25 a Abs. 5 KWG (100  Pro-
zent beziehungsweise maximal 200  Prozent der fixen 
Vergütung) einhält, andererseits aber auch einen wirk-
samen Verhaltensanreiz setzen kann.

7) Vgl. Sendung Westpol im WDR vom 25.10.15.
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Die mit Namen versehenen Beiträge geben nicht immer die  
Meinung der Redaktion wieder. Bei unverlangt eingesandten  
Manuskripten ist anzugeben, ob dieser oder ein ähnlicher Beitrag 
bereits einer anderen Zeitschrift angeboten worden ist. Beiträge 
werden nur zur Alleinveröffentlichung angenommen.

Die Zeitschrift und alle in ihr enthaltenen einzelnen Beiträge und 
Abbildungen sind urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung 
außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist 
ohne Zustimmung des Verlages unzulässig. 

Manuskripte: Mit der Annahme eines Manuskripts zur Veröffent-
lichung erwirbt der Verlag vom Autor das ausschließliche  
Verlagsrecht sowie das Recht zur Einspeicherung in eine  
Datenbank und zur weiteren Vervielfältigung zu gewerblichen 
Zwecken in jedem technisch möglichen Verfahren. Die voll-
ständige Fassung der Redaktionsrichtlinien finden Sie unter  
www.kreditwesen.de.

Verlags- und Anzeigenleitung: Uwe Cappel

Anzeigenverkauf: Hans-Peter Schmitt, Tel. 069/970833-43.

Anzeigendisposition: Alexander Schumacher, Tel. 069/970833-26,

sämtl. Frankfurt am Main, Aschaffenburger Straße 19.

Zurzeit gilt die Anzeigenpreisliste Nr. 45 vom 1.1. 2016.

Erscheinungsweise: Am 1. jeden Monats.

Bezugsbedingungen: Abonnementspreise inkl. MwSt. und Ver-
sandkosten: jährlich 5 472,49. Bei Abonnements-Teilzahlung: 
1/2jährlich 5 242,83. Ausland: jährlich 5 482,41. Preis des 
Einzelheftes 5 24,00 (zuzügl. Versandkosten).

Verbundabonnement mit der „Zeitschrift für das gesamte  
Kreditwesen”: jährlich 5 884,72. Bei Abonnements-Teilzahlung: 
1/2jährlich 5 465,02. Ausland: jährlich 5 912,08.

Studentenabonnement: 50% Ermäßigung (auf Grundpreis).

Der Bezugszeitraum gilt jeweils für ein Jahr. Er verlängert sich 
automatisch um ein weiteres Jahr, wenn nicht einen Monat vor 
Ablauf dieses Zeitraumes eine schriftliche Abbestellung vorliegt.

Bestellungen aus dem In- und Ausland direkt an den Verlag oder 
an den Buchhandel.

Probeheftanforderungen bitte unter Tel.-Nr. 069/970833-25

Als Supplement liegt „cards Karten cartes” jeweils am 1. Februar, 
1. Mai, 1. August und 1. November dieser Zeitschrift bei.

Bei Nichterscheinen ohne Verschulden des Verlages oder infolge 
höherer Gewalt entfallen alle  Ansprüche.

Bankverbindungen: 
Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale, Frankfurt am Main 
IBAN: DE73 5005 0000 0010 5550 01, BIC: HELADEFF 
Postbank Frankfurt, IBAN: DE96 5001 0060 0060 4826 09 
BIC: PBNKDEFF

Druck: Druck- und Verlagshaus Zarbock GmbH & Co. KG, 
Sontraer Straße 6, 60386 Frankfurt am Main.

ISSN 1433-5204


